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Ordnung für BTB-Regional 
im Badischen Turner-Bund 

 

Beschlossen am 14.03.2024, Inkraftreten am 06.04.2024 

 
§ 0 Präambel 
 
BTB-Regional ist in enger Kooperation zwischen Turngauen und BTB entstanden. Ziel der 
Entwicklung war und ist es, die Verzahnung zwischen BTB, Turngauen und Vereinen sowie 
die Turngaue bei der Bewältigung ihrer Aufgaben aktiv zu fördern. BTB-Regional unterstützt 
die Turngaue und Vereine bei deren Zukunftsgestaltung. 
BTB-Regional ist mit seiner Struktur ein Instrument zur Stärkung von Vereinsnähe und interner 
Kommunikation. Das Besondere ist die Vernetzung aller Ebenen. Dadurch bietet sich die 
Chance rechtzeitig Bedürfnisse und Bedarfe zu erkennen und relevante Maßnahmen gemein-
sam zu initiieren und zu entwickeln. 
 
§ 1   Geltungsbereich 
 
Diese Ordnung regelt die Aufgaben und Zuständigkeiten in Bezug auf BTB-Regional. Sie ist 
für die Turngaue und die BTB-Regionalreferentinnen/BTB-Regionalreferenten verbindlich. An-
gebundene und eigenständig agierende Turngaue sorgen durch entsprechende Gestaltung 
der Arbeitsverträge mit den eingesetzten Regionalbeauftragten für die Umsetzung in ihren 
Turngauen. 
Strukturell ist BTB-Regional im Verbandsbereich Vereins- und Mitarbeiterentwicklung ange-
bunden und wird im Lenkungsteam durch eine/-n Vertreter/-in der BTB-Regionalreferentinne-
nen/BTB-Regionalreferenten oder der Regionalbeauftragten vertreten. 
Änderungen und Ergänzungen werden auf Vorschlag der Regionalkonferenz durch den Haupt-
ausschuss beschlossen. 
 
 
§ 2   Ziele und Aufgaben 
 
Ziele und Aufgaben von BTB-Regional sind: 
 

- Stärkung der mittleren Verbandsebene durch BTB-Regional als Bindeglied zwischen 
Vereinen, Turngauen und BTB 

- Vernetzung der Turngaue und Ausschöpfung von Synergieeffekten 
- Langfristig: positive Beeinflussung der Mitgliederentwicklung in den BTB-Mitgliedsver-

einen, durch: 

• Sicherung der Qualität der Übungsleiter/-innen und der Sportangebote der 
BTB-Mitgliedsvereine mittels dezentralisierter Fortbildungsangebote als punk-
tuelle Ergänzung zum bestehenden Angebot der Turngaue 

• Sicherstellung der Zukunftsfähigkeit der BTB-Mitgliedsvereine und der Turn-
gaue mittels gezielter Strategien für Führungskräfte 

• Entwicklung und Anwendung von Maßnahmen, Instrumenten, Methoden und 
Angeboten 

• Sicherung und Etablierung der vom DOSB dem Deutschen Turner-Bund zuge-
ordneten Sportarten und der Vielfalt des Turnens 

• Unterstützung, Förderung und Erhaltung der Verbandsstrukturen durch enge 
Zusammenarbeit mit den Amtsträgerinnen/Amtsträgern der Turngaue vor Ort 

 
 
§ 3   Struktur/Gremien 
 
1. Im Rahmen von BTB-Regional wird das badische Verbandsgebiet in vier Regionen einge-
teilt. Alle vier Regionen verfolgen ein gemeinsames Regionalkonzept mit einheitlicher Struktur 
und vergleichbaren Veranstaltungsformaten. Die Inhalte und die Anzahl der einzelnen 
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Veranstaltungen werden dem Bedarf vor Ort angepasst. Den Regionen werden die Turngaue 
wie folgt zugeteilt: 
 
Region 1: Rhein-Neckar 
 

- Main-Neckar-Turngau 
- Turngau Mannheim 
- Turngau Heidelberg 
- Elsenz-Turngau Sinsheim 

 
Region 2: Mittelbaden 
 

- Kraichturngau Bruchsal 
- Karlsruher Turngau 
- Turngau Pforzheim-Enz 
- Turngau Mittelbaden-Murgtal (1) 

 
Region 3: Südlicher Oberrhein - Schwarzwald 
 

- Ortenauer Turngau 
- Breisgauer Turngau 
- Badischer Schwarzwald-Turngau (1) 

 
Region 4: Hochrhein - Bodensee 
 

- Markgräfler-Hochrhein-Turngau (2) 
- Hegau-Bodensee-Turngau (2) 

 
Einzelne Turngaue nehmen aufgrund von strukturellen und/oder geographischen Vorausset-
zungen eine Sonderrolle ein: 
 
(1) Angebundene Turngaue: 
 

- Turngau Mittelbaden-Murgtal 
- Badischer Schwarzwald-Turngau 

 
(2) Eigenständig agierende Turngaue: 
 

- Markgräfler-Hochrhein-Turngau 
- Hegau-Bodensee-Turngau 

 
Die einzelnen Regionen mit Ausnahme von Region 4 werden von hauptamtlichen BTB-Regi-
onalreferentinnen/BTB-Regionalreferenten betreut. In den eigenständig agierenden Turn-
gauen der Region 4 sowie in den angebundenen Turngauen gibt es jeweils eine/-n hauptamt-
liche/-n Regionalbeauftragte/-n. Anstellungsträger der BTB-Regionalreferentinnen/BTB-Regi-
onalreferenten ist der BTB, Anstellungsträger der Regionalbeauftragten sind die jeweiligen 
Turngaue. 
 
Angebundene sowie eigenständig agierende Turngaue nutzen Konzepte, Formate und Vorla-
gen, die von den BTB-Regionalreferentinnen/BTB-Regionalreferenten entworfen werden (stra-
tegische Ausrichtung) und setzen diese eigenständig über ihre Regionalbeauftragten um (ope-
rative Ausrichtung). Für den operativen Aufwand erhalten die betroffenen Turngaue vom BTB 
auf Antrag einen Zuschuss. Angebundene Turngaue und deren Regionalbeauftragte können 
bei Bedarf auf die/den zuständige/-n BTB-Regionalreferentin/BTB-Regionalreferenten zurück-
greifen. 
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2. Die Regionalkonferenz 
 
Übergeordnet wird eine Regionalkonferenz zur Festlegung der strategischen Ausrichtung ge-
bildet. Die Regionalkonferenz setzt sich zusammen aus 
 

- der/dem Vizepräsidentin/Vizepräsidenten Vereins- und Mitarbeiterentwicklung als Vor-
sitzende/Vorsitzendem 

- den Vorsitzenden der Turngaue oder ihren Vertreterinnen/Vertretern 
- den Regionalbeauftragten der angebundenen und eigenständig agierenden Turngaue 
- den BTB-Regionalreferentinnen/BTB-Regionalreferenten 

 
Die Regionalkonferenz tagt mindestens einmal jährlich auf Einladung und unter der Leitung 
der/des Vizepräsidentin/Vizepräsidenten Vereins- und Mitarbeiterentwicklung. Zu den Sitzun-
gen können nach Bedarf weitere Personen eingeladen werden, insbesondere die Geschäfts-
stellenleiter/-innen der Turngaue. Stimmberechtigt im Falle einer Abstimmung sind die/der Vi-
zepräsident/-in Vereins- und Mitarbeiterentwicklung und die Vorsitzenden der Turngaue oder 
deren Vertreter/-innen. 
 
3. Der Regionalrat 
 
Pro Region wird ein Regionalrat gebildet. Bei den Regionalräten handelt es sich um operative 
Gremien. Sie setzen sich zusammen aus 
 

- den Vorsitzenden der zugehörigen Turngaue oder ihren Vertreterinnen/Vertretern 
- den Regionalbeauftragten der zugehörigen Turngaue 
- der/dem zuständigen BTB-Regionalreferentin/BTB-Regionalreferenten 

 
Der Regionalrat tagt mindestens einmal jährlich auf Einladung der/des zuständigen BTB-Re-
gionalreferentin/BTB-Regionalreferenten bzw. Regionalbeauftragten der eigenständig agie-
renden Turngaue. Zu den Sitzungen können nach Bedarf weitere Personen eingeladen wer-
den, insbesondere die Geschäftsstellenleiter/-innen der Turngaue. Stimmberechtigt im Falle 
einer Abstimmung sind die Vorsitzenden der Turngaue oder deren Vertreter/-innen. 
 
4. Regio-ERFA-Gruppe 
 
Bei der Regio-ERFA-Gruppe handelt es sich um eine Erfahrungsaustausch-Gruppe auf haupt-
amtlicher Basis. Die ERFA-Gruppe setzt sich zusammen aus 
 

- den BTB-Reginalreferentinnen/BTB-Regionalreferenten 
- den Regionalbeauftragten der angebundenen und eigenständig agierenden Turngaue 

 
Die Regio-ERFA-Gruppe tagt nach Bedarf, jedoch mindestens zweimal jährlich. Zu den Sit-
zungen können bei Bedarf weitere Mitarbeiter/-innen der Turngaue und der BTB-Geschäfts-
stelle, insbesondere aus den Bereichen Bildung, Wettkampfsport und Vereins- und Mitarbei-
terentwicklung eingeladen werden. 
 
5. Gremien der Turngaue 
 
Die Turngaue sind dazu angehalten, BTB-Regional-Themen in den Sitzungen ihrer zuständi-
gen Gremien zu thematisieren. Tagesordnungspunkte zu den Belangen von BTB-Regional 
können von der Gauvorstandschaft, den Regionalbeauftragten der Turngaue und der/dem zu-
geordneten BTB-Regionalreferentin/BTB-Regionalreferenten eingereicht werden. Die/der 
BTB-Regionalreferent/-in muss zu mindestens einer Sitzung des Vorstands der ihr/ihm zuge-
ordneten Turngaue pro Jahr eingeladen werden, bei der das Thema BTB-Regional auf der 
Tagesordnung steht. 
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§ 4   Aufgaben und Zuständigkeiten 
 
1. Kernaufgaben des Turngaues 
 
Jeder Turngau bestimmt seine Kernaufgaben jenseits von BTB-Regional selbst. Beispielhaft 
werden genannt: 
 

- Koordinierung, Planung und Durchführung von Gaumeisterschaften, Wettkämpfen, Bil-
dungsangeboten und Veranstaltungen 

- interne Gremienarbeit 
- Mitarbeitermanagement und Mitarbeiterentwicklung (Suche nach Kandidatinnen/Kan-

didaten für die Mitarbeit in Gremien) 
- fachliche und überfachliche Jugendarbeit 
- Finanzierung der Turngau-Arbeit 
- Vertretung der Vereins- und Turngauinteressen im Innen- und Außenverhältnis 
- Ehrungen auf Gauebene 

 
2. Aufgaben der Turngaue in Bezug auf BTB-Regional 
 
Aufgaben der Turngaue in Bezug auf BTB-Regional sind: 
 

- Teilnahme an Sitzungen des Regionalrats und der Regionalkonferenz 
- Regelmäßiger Austausch mit der/dem zuständigen BTB-Regionalreferentin/BTB-Regi-

onalreferenten 
- Zusammenarbeit der/des Bildungsverantwortlichen des Turngaues mit der/dem zu-

ständigen BTB-Regionalreferentin/BTB-Regionalreferenten hinsichtlich der Jahrespla-
nung von Bildungsangeboten 

- Zusammenarbeit des Vorstandsmitglieds GYMWELT mit der/dem zuständigen BTB-
Regionalreferentin/BTB-Regionalreferenten hinsichtlich GYMWELT Info-Veranstaltun-
gen und Beratungen. 

- Zusammenarbeit der Turngau-Geschäftsstelle mit der/dem zuständigen BTB-Regio-
nalreferentin/BTB-Regionalreferenten hinsichtlich Adressdaten, Kommunikation und 
Jahresplanung 

- Repräsentation des Turngaues auf BTB-Regional-Veranstaltungen (z.B. Regio-
Stammtisch) 

- Bewerben von BTB-Regional-Maßnahmen 
- Einbindung von BTB-Regional in die Außendarstellung des Turngaues 
- initiative Mitarbeit 

 
3. Aufgaben der/des zuständigen BTB-Regionalreferentin/BTB-Regionalreferenten 
 
Aufgaben der/des zuständigen BTB-Regionalreferentin/BTB-Regionalreferenten sind: 
 
In der operativen Ausrichtung: 
 

- Erhebung, Auswertung und Pflege von Vereinsstruktur- und Adressdatensätzen 
- Analyse und Verwertung von Mitgliederstatistiken 
- Erstellen von Bildungs- und Vereinsentwicklungsberichten im 3-Jahres-Rhythmus 
- Koordinierung, Planung und Durchführung zusätzlicher regionaler Bildungsangebote 

(RegioTÜFs) nach Bedarf und in Absprache mit dem Turngau und dem BTB-Bildungs-
werk 

- Koordinierung, Planung und Durchführung von regionalen Veranstaltungen für Ver-
einsführungskräfte (z.B. Regio-Stammtisch) und Turngau-Mitarbeiter/-innen in Abspra-
che mit dem Turngau und dem Verbandsbereich Vereins- und Mitarbeiterentwicklung 
des BTB 

- Koordinierung, Planung und Durchführung von überregionalen Online-Veranstaltungen 
für Vereine und Turngaue 
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- Informelle Vereinsberatung in Absprache mit dem Turngau 
- Aufbereitung von BTB-Regional-Themen für die BTB-Medien (BTZ, Newsletter, Home-

page) 
- Organisation, Durchführung und Dokumentation von Sitzungen der Regio-ERFA-

Gruppe und des Regionalrats 
- Entwurf und Vertrieb von BTB-Regional Service-Produkten (z.B. Checklisten, Handrei-

chungen, Leitfäden, etc.) 
- Sammeln und Verbreiten von Best-Practice Beispielen aus Vereinen und Turngauen 
 
In der strategischen Ausrichtung: 

 
- Inhaltliche Konzeption von Regio-Stammtischen und weiteren Formaten 
- Entwicklung neuer Veranstaltungsformate 
- Entwurf von Vorlagen (z.B. Vereinsfragebogen, Vereinsentwicklungsbericht, etc.) 
- Entwurf von Materialien der Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Flyer, Präsentationen für Gau-

turntage, etc.) 
- Ausarbeiten von Schwerpunkten 

 
4. Aufgaben der Regionalbeauftragten  
 
4.1 Regionalbeauftragte der eigenständig agierenden Turngaue 
 
Die Aufgaben der Regionalbeauftragten entsprechen denen der BTB-Regionalreferentin-
nen/BTB-Regionalreferenten auf operativer Ebene sowie in Teilen auf strategischer Ebene. 
Insbesondere hinsichtlich der Entwicklung neuer BTB-Regional Service-Produkte und dem 
Ausarbeiten von Schwerpunkten ist eine enge Zusammenarbeit von BTB-Regionalreferentin-
nen/BTB-Regionalreferenten und Regionalbeauftragten vorgesehen. 
 
4.2 Regionalbeauftragte der angebundenen Turngaue 
 
Die Aufgaben der Regionalbeauftragten entsprechen denen der BTB-Regionalreferentin-
nen/BTB-Regionalreferenten auf operativer Ebene, ggf. mit Unterstützung der/des BTB-Regi-
onalreferentin/BTB-Regionalreferenten. 
 
5. Aufgaben der Regionalkonferenz 
 

- Festlegung der strategischen Ausrichtung von BTB-Regional 
- Erarbeitung von Anträgen auf Änderung/Ergänzung dieser Ordnung zur Beschlussfas-

sung im Hauptausschuss 
- Entgegennahme eines Jahresberichts der BTB-Regionalreferentinnen/BTB-Regional-

referenten und dessen Reflexion 
 
6. Aufgaben der Regionalräte 
 
Die Regionalräte behandeln die operativen Aufgaben der jeweiligen Region. Dies sind insbe-
sondere: 
 

- Berichterstattung der BTB-Regionalreferentinnen/BTB-Regionalreferenten und der Re-
gionalbeauftragten über aktuelle Geschehnisse 

- Berichterstattung der BTB-Regionalreferentinnen/BTB-Regionalreferenten und der Re-
gionalbeauftragten über Ergebnisse aus den Sitzungen der ERFA-Gruppe (z.B. Visio-
nen, neue Handlungsfelder/Konzepte) 

- BTB-Regional Jahresplanung (Themenwahl für u.a. Regio-Stammtische, Vereins-Info-
Abende, RegioTÜFs, Abend-Seminare, Online-Veranstaltungen) 

- Rückblick und Reflexion vergangener BTB-Regional Veranstaltungen 
- Diskussion über Ergebnisse der Datenanalysen & potenzielle Handlungsfelder 
- Verteilung konkreter Aufgaben 
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7. Aufgaben der Regio-ERFA-Gruppe 
 
Aufgabe der Regio-ERFA-Gruppe ist der Erfahrungsaustausch über Themen wie z.B.: 
 

- Top-Themen für BTB-Regional-Veranstaltungsformate 
- Ergebnisse aus Regio-Stammtischen und Handlungskonsequenzen 
- Erarbeitung neuer zukunftsorientierter Initiativen, insbesondere unter Berücksichti-

gung gesellschaftlicher Entwicklungen, der Marktentwicklung, von Megatrends und 
sportwissenschaftlicher Erkenntnisse (Sportentwicklungsbericht des DOSB) 

- Netzwerkaustausch/Austausch von Best-Practice Beispielen aus Vereinen und Turn-
gauen 
 

§ 5   Finanzierung 
 
1. Die jährlichen Kosten von BTB-Regional werden zu mindestens 75% vom BTB getragen. 
Der restliche Anteil wird auf die dreizehn Turngaue umgelegt. Der entsprechende Verteiler-
schlüssel ist in der Beitragsordnung festgelegt. 
 
2. Bezuschussung einzelner Turngaue 
 
Angebundene und eigenständig agierende Turngaue erhalten vom BTB einen Zuschuss in 
Höhe von maximal: 
 

- Angebundene Turngaue: 4.000 €/Jahr 
- Eigenständig agierende Turngaue: 10.000 €/Jahr 

 
Der Zuschuss ist gedeckelt durch die dem Turngau für BTB Regional tatsächlich entstandenen 
Aufwendungen. 
Über die Bewilligung und die Höhe der Zuschüsse entscheidet das Präsidium. Für den Bewil-
ligungsprozess sind die Turngaue aufgefordert, bis zum 01.12. eines Jahres entsprechende 
Nachweise mithilfe des entsprechenden Nachweisformulars für das laufende Kalenderjahr ein-
zureichen. 
 
 
§ 6   Beachten der Wirtschaftlichkeit 
 
BTB-Regional Veranstaltungen werden als Dienstleistungen für Mitgliedsvereine angesehen 
und sind nicht zwingend auf Gewinn ausgelegt. Das Gebot der Wirtschaftlichkeit ist zu beach-
ten. 
 
 
§ 7   Inkrafttreten und Gültigkeit 
 
Die Ordnung tritt mit Präsidiumsbeschluss vom 14.07.2021 vorläufig in Kraft. Die Inkraftset-
zung beruht auf dem Beschluss des Hauptausschusses am 26.09.2020 zur Institutionalisie-
rung von BTB-Regional. Der Beschluss wird mit der Verankerung von BTB-Regional durch 
den außerordentlichen Landesturntag am 18.09.2021 voll gültig. 
Diese Ordnung von BTB-Regional wurde bei der Sitzung des BTB-Hautpausschusses am 
06.04.2024 beschlossen. Sie tritt an diesem Tage in Kraft. Die Fassung vom 14.07.2024 tritt 
am selben Tage außer Kraft. 


